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Salzburg Netz GmbH  – Ein Unternehmen der Salzburg AG  

Firmensitz: Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg, Österreich, T +43/662/8882 -0, office@salzburgnetz.at , www.salzburgnetz.at  
UID: ATU61848219, Offenlegung nach §14 UGB : Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Salzbur g, Landesgericht Salzburg, Firmenbuch: FN 265000g  

Netznutzungsentgelt im Gas -Verteilernetz an der Marktgebietsgrenze   
Für den Netzbereich der Salzburg Netz GmbH  01/2026 

Entgelte für die Einspeisung / Ausspeisung nach der Gas -Systemnutzungsentgelte -Verordnung 
2013 – Novelle 202 6. Die Verordnung tritt mit 01.01.20 26 in Kraft.  

EINSPEISUNG IN DAS VERTEILERNETZ AN DER MARKTGEBIETSGRENZE  
 

Netznutzungsentgelt  
Leistungspreis pro Jahr   

(Euro/kWh/h) 

Einspeisepunkt Freilassing  2,77  

Einspeisepunkt Hochfilzen  2,77  

 
Das Netznutzungsentgelt für die Einspeisung in das Verteilernetz an der Marktgebietsgrenze gilt für Verträge mit einer 
Laufzeit von einem Jahr oder länger, bezogen auf die vertraglich vereinbarte Einspeiseleistung für Standardkapazität.  

AUSSPEISUNG AUS DEM VERTEILERNETZ AN DER MARKTGEBIETSGRENZE  
 

Netznutzungsentgelt  
Leistungspreis pro Jahr  

(Euro/kWh/h) 

Ausspeisepunkt Freilassing  7,56  

Ausspeisepunkt Laufen  14,98  

Ausspeisepunkt Hochfilzen  7,56  

Alle Tarifangaben sind netto ohne Zuschläge und Abgaben.  
 
Die Umrechnung von Normkubikmeter (Nm³) in Kilowattstunden (kWh) erfolgt gemäß Gas -Marktmodell -Verordnung 2020 
basierend auf dem Ist -Brennwert am Netzkopplungspunkt.  
 
Das Netznutzungsentgelt für die Ausspeisung aus dem Verteilernetz an der Marktgebietsgrenze gilt für Verträge mit einer 
Laufzeit von einem Jahr oder länger, bezogen auf die vertraglich vereinbarte Ausspeiseleistung für Standard kapazität.  
 
Das Netznutzungsentgelt für die Einspeisung in das Verteilernetz an der Marktgebietsgrenze bzw. für die Ausspeisung aus 
dem Verteilernetz an der Marktgebietsgrenze mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr errechnet sich auf Basis der 
Entgelte (E) gemä ß Abs. 2 und 3 anhand der folgenden Formeln:  
 
1. für Quartalsprodukte: (E/365)*Tageszahl des jeweiligen Quartals*1,1;  
2. für Monatsprodukte: (E/365)*Tageszahl des jeweiligen Monats*1,2;  
3. für Tagesprodukte: (E/365)*1,5.  
 
Das Entgelt für Einspeisung / Ausspeisung ist auch dann zu entrichten, wenn für gebucht Kapazität nicht oder nur teilweise 
nominiert wird.   
 
Für weitere Fragen erreichen Sie uns kostenfrei unter 0800/660 661 oder per E -Mail an kundenservice@salzburgnetz.at.  
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